
zur Lalbacher Z e i t u n g .
Nr. 103. Samstag den 28. August 18Ü7.

Gaöerniül - Verlauttlarungen.

Z. .480. ( !) Nr. l 9 l " .
C i r c u l a r e

des k k. i l l y r i s c k e n G u d e r n l u m s zu
^ ^ j h ^ c h . _^ B.lr<ffc'nd die H'rabschung der
Verzchrungsstcucr von Wein uuf Einen Gul-
den, und von Weinmust und l>er Maisch, auf
45 kr. C. M für den Eimer, für die beiden
in dem Bezirke F.'stritz , Adelsber^er Krcists
liegenden Gemeinden ZheUe und Verdau. —
Laut heradg^lanqtrn hohen Hofkamnier- De-
crees vom 28, I " l i 0. I . , Zahl 23997, hac
Hochselbe üder l̂ en von der steierisch - iUyn-
schen Cameral-befallen-Verwaltuna im Ein-,
vernehmen mit dcm Gubernium gestellten An-
lrag zu grnehmift.n l,^funden, d.ch die in Vol l -
ziehung der allerhöchsten Willensmei»,ung vom
15. Jänner l«^5 und in Folge ^)os'k^mmcr-
Dlcreteö uom 25. Jollier l8ci4, 6^hl ^Nil3^3>,
Gudernlal - ^tk^notmachung von, 30. Mai
i 3 , N , Z^hl 938^, zugestandclie Hcrads tziuig
der Veizehlun^bstclltr von Wein auf tzmcn
Gulocn, und von Weinmost und d»r Maisäe
auf 45 kr. C. M. für dcn Eimcr, nachtiäglich
auch auf die Gemälden ZheUe und Verbou
des Ad.lsdec-gn- Kr.is^s ausgedehnt werde, uno
mildem Venvaltungs-I^dre l85U degin»e.
— Was zur allgemeinen K.nniniß gcdracht
wird. — Lai?ack am Icl. August l6^7.
I l , E lmangIung eines 3 and esgo u v c rn c u r s :

A n d r e a s G r a f v. H o h c n w a r t ,
k. k. Hofrath. -

C a r l F r e i h e r r v. F l ö 0 n i g g,
k. k. Gudernialrath.

Z. l4?8. ( l ) Nr. 1!N76.
V e r l a u t b a r u n g .

Zur Deckung des Schreibmaterialien-Bedar-
fes für das Gubernium und einige andere hieror-
tigc Behörden, dann für das k. k. Appellationsge-

richt und das k. k. Stadt - und Landrecht in Kla-
genfurt im Militär-Jahre 1848, wird eine M i -
nuendo-Licitation, vereint mit einer schriftlichen
Offerten-Verhandlung, und zwar für Laibach am
27. September l. I . , Vormittags um IN Uhr
im Guvernial-Rathssaale, für Klagenfurt aber
am 21. September l. I . , Vormittags um 10
Uhr bei dem dortigen k. k. Kreisamte unter fol-
genden Bedingungen Stattfinden —- 1. Der bei-
läufige Bedarf an Schreib- und Druckpapieren
besteht zu 3 a ibach in : «) 55,9 Rieß Klein Con-
ceptpapiar, k) 55 Nieß Groß Conceptpapier,
l̂ ) 2.M Rieß Kanzleipapier, <I) U Rieß Kanzleipa-
pier zu Nathsprotocollen, «) 7tt Nicß Groß Me-
dian-Conceptpapier, t) 15 Nieß Groß Median-
Kanzleipapier, x) 49 Rieß Klein Median - Con-
ceptpapier, l i j 1'/2 Rieß Median-Kanzleipa-
pier, i) 2 Rieß mittelfein Regalpapicr, li,) 1! 3tieß
fein Regal-oder Imperialpapicr, I) l 5 Rieß Re-
gal-Packpapier, m) 94 Ricß Coavcrtpapier,
l i )2 Rieß Fließpapier, 0) 1 l2 Riesi Druckpapier.
— Zu K lag en su r t , in : :,) 14? Rieß Klein Con-
ceptpapier, d) 2 Rieß Groß Conceptpapier,
ej 9l,Rieß Kanzleipapier, äi l 8 Rieß Kanzleipa-
picr zu Rathsprotocollen, «) 3 '/^ Rieß Groß Me-
dian-Kanzleipapier, l) 1 Rieß Klein Median-
Kanzlcipapier, ^) tt Ricß Regal-Packpapier,
I») A3 Rleß Couuertpapier, I) 3 l Rieß Fließpa-
pier. — 2. Die Lieferung wird auf die Zeit vom
1. November 18^7 bis letzten October 1848 aus-
geboten, und es steht jedem Offerenten frei, so.
wohl auf alle, als auch auf einzelne der obbezeich-
ncten Papicrgattungcn Anbote zu machen, —

3. Wenn von irgend einer Papiergattung vor Aus-
gang des Liefcrungsconttactes eine größere, als
die :m Absätze 1 bezeichnete Quantität erforderlich
werden sollte, so hat der Ersteher dcn Mehrbe-
darf um den Anbotspreis beizustellen, und im Fal-
le eines mindern Bedarfes soll derselbe nicht be-
rechtiget seyn, eine Entschädigung anzusprechen. —
4. Iedcm Offerenten steht es frei, nicht nur an
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dem bezeichneten Licitationstage zur festgesetzten
Stunde zu erscheinen und seine Licferungsanbote
zu machen, sondern es bleibt ihm auch unbenom-
men, vom Tage der Bekanntgebung der gegen-
wärtigen Verlautbarung bis 111 Uhr Vormittags
des 27. Septembers 1847 für Laibach ein schrift-
liches Offert bei der Gudernial - Expedits - Direc-
t ion, für Klagenfurt aber bei dem dortigen Kreis-
amte bis 10 Uhr Vormittags des 2 l . Septem-
bers 1647 zu überreichen. - Ein solches Offert
muß aber versiegelt seyn und für Laibach die Auf-
schrift enthalten: «Offert des N. N. für die Lie-
ferung des Papicrbedarfes für das Gubernium
und die übrigen betreffenden Behörden in Laibach
auf das Militärjahr 1848." — Für Klagenfurt
hingegen an das dortige Krcisamt: „Offert des
N. N. für die Lieferung das Papierbedarses für
das k. k, Appellationsgcricht und für das k. k.
Stadt- und Landrecht." Das Offert muß den Ge-
genstand des Anbotes und den Preis deutlich mit
Buchstaben ausgeschrieben enthalten und demsel-
ben muffen 15, Musterbögcn von jeder Gattung,
die geliefert werden wi l l , beigelegt seyn; auch
muß auf einem Musterbogen jeder Gattung, nebst
der Nummer, der Preis und die eigenhändige
Unterschrift des Offerenten erscheinen. — Eden
dieselbe Anzahl der mit der Nummer, dem Prei-
se und der eigenhändiqen Unterschrift des Offe-
renten versehenen Musterbögen muß auch bei ei-
nem mündlichen Anbote beigebracht werden. —
5. Jeder Offerent ist sogleich nach Ueberrcichung
seines Offertes, oder nach gemachtem Licitationsan-
bote für die gemachte Lieferungs-Erklärung un-
widerrufltch verbunden, für das Aerar aber t l i t t
die Verbindlichkeit erst nach geschehener Annahme
des Anbotes von Seite des Guberniums ein. —
Der Ersteher leistet bis zur Bekanntmachung der
Ratification auf die ihm aus dem K 8Ü2 des a.
b. G. B. entspringenden Rechte wegen verspäte-
ten Einlangens und Bekanntmachung dieser Ra-
tification ausdrücklich Verzicht. — <5. Auch ent-
sagt derselbe der Einwendung der Verletzung über
die Hälfte. — 7. Es versteht sich, daß die an-
gebotenen Papiere und Musterbögen im Allgemei-
nen von jenen Gattungen seyn muffen, welche
oben im 1. Absätze für Lalbach von I..il., 3 bis
inelus. 0. uno für Klagenfurt von I.nt l< bis in -
elu8. I specificirt erscheinen, welche den Papier-
fabrikante» und Papierhändlern aus den bisheri-
gen ähnlichen Verhandlungen hinlänglich bekannt
sind. — 8. Die zu liefernden Papiergattungen müs-
sen sowohl hinsichtlich der Größe, als auch der Qua-
lität, wenn nicht besser, so doch wenigstens mit
jenen Mustern ganz gleich seyn, welche der Offe-

red eingelegt hat, und welche nach beschlossener
Wahl und ersolgter Annahme in Laibach, von
Seite der Gubernial-Commission, und in Kla-
genfurt von Seite der kreisä'mtlichen Commission
paraphirt wurden, zu welchem Ende der Lieferant die
nöthige Bogenzahl sogleich beizustellen haben wird,
falls solche nach der frühern Bestimmung nicht
schon früher beigebracht worden seyn sollte. —
9. Von den erstandenen Papiergattungen wird ein
namhaftes Quantum, und zwar ein Drittel,
oder mindestens ein Viertel des angeführten bei-
läufigen Bedarfes, längstens in tt Wochen nach dem
abgeschlossenen Licferungs.ontracte in Laibach an
die Gubernial. Expedits - Direction, in Klagen-
furt an den Appellations-, dann an den Stadt -
und Landrechts - Kanzleimaterialien - Vesorger,
während der Contractsdauer aber der fernere Be-
darf jederzeit längstens binnen ? i Tagen nach
der in Laidach vom Gubernial-Expedite und in
Klagenfurt von den obgedachten Kanzleimateria«
lien-Besorgern gemachten Bestellungen, und im
Falle einer besondern Dringlichkeit noch früher
zu liefern seyn. — ?<). Jeder Lieferungslustigc
hat eine mit lU »̂ nach seinem Anbote bemessene
Caution bei der Licitation, oder mit seinem Of-
ferte zu leisten. — Diese Caution kann im Ba-
ren, in annehmbaren Obligationen, oder in ei-
ner zu Laidach von der k. k. Kammcrprocuraturund
in Klagenfurt vom dortigen Filialfiscalamte appro-
birten pragmatikalischcn Sicherstcllnngsurkunde
geleistet werden. — I I . Wird die Qualität, oder
das Format des gelieferten Papiers im Vergleiche
zu der Bestellung, oder zu den Musterbögen, de-
ren Beurtheilung in Laibach dem Gubernial-Ex-
pedits-Director, in Klagenfurt den beiden obgc-
dachten Kanzleimaterialien - Besorgern zusteht, zu
gering, oder nicht contractmäßig befunden, und
nicht binnen drei Tagen nach Abgang gehörig er-
gänzt, oder die mangelhafte Parthie nicht durch
eine andere entsprechende ausgewechselt, so wird
es in Laibach dem Gubcrnium, in Klagcnfurt
dem AppcUationsgerichte und dem Stadt - und
Landrechte frei stehen, sich die bestellte Gattung
und Qualität des Papiers von wem immer und
außer der Versteigerung auf Kosten des Contra-
hcnten zu verschaffen, wozu auch die gelegte Cau-
tion verwendet werden kann. — 12. Die Bezah-
lung der Vergütungsbeträgc wird in Laibach dem
Lieferanten nach Ausgang eines jeden Militär-
Quartals, und nach Beibringung eines klassen-
mäßig gestämpelten, mit der Empfangsbestäti-
tigung der Behörde, an welche die Lieferung ge-
schah, über die quantitat- und qualitärmaßige Ab-
lieferung documcntirten Conto nach vorausgegan-
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gener buchhalterischer Adjustirung, in Klagenfurt
hingegen nach crfolgter theilweiscr Lieferung von
der betreffenden Behörde für die gelieferte Papier-
quantität geleistet werden. — 1 3 . Gleich nach ge-
schehener Annahme der Offerte oder Licitations-
anbote wird mit dem Ersteher, r ^ ' ^ . ^ dem
bestätigten Lieferanten, auf der Grundlage dieser
Bedinqnisse der förmliche Licitations - Contract
abgeschlossen werden, welcher mit seinen Nechten
und Verbindlichkeiten auch auf die Erden des
Kontrahenten überzugehen hat, und wozu der Liefe-
rant den classenmäßigen Stämpel beizustellen haben
wird. — 14. I m Falle, als der Bestbitter den
förmlichen Contract zu fertigen sich weigerte, ver-
tritt das ratisicirte Offert oder Licitationsproto-
coll die Stelle des schriftlichen Contractes, und
das Aerar hat die Wahl , den Besibieter entwe-
der zur Erfüllung der ratisicirtcn Licitationsdeding
nisse Zu verhalten, oder die Lieferung auf dessen
Gefahr und Kosten neuerdings feilzubieten und
den erlegten Cautionsbetrag entweder im ersten
Falle auf Abschlag der höheren Beköstigung, oder
im zweiten Falle auf Abschlag der zu ersetzenden
Differenz rückzubehalten; im Falle aber, als der
neue Vcstdot keines Ersatzes bedürfte, als ver-
fallen einzuziehen. — Diesemnach werden' alle
Papierfabrikanten und Papierhändlcr, welche zu
dieser Lieferungsunternchmung nach den angedeu-
tettn Bedingungen Lust haben, aufgefordert, zu
der dicßfälligen Minuendo - Versteigerung an dem
eingangsbestimmten Tage und zur festgesetzten
Stunde entweder persönlich, oder mittelst gehö-
rig Bevollmächtigter zu erscheinen, oder die schrift-
lichen Offerte nach den angeführten Modalitäten
einzureichen. — Laibach am 14. August 18 47.

Z. 1479. ( l ) Nr. 19776
V e r l a u t b a r u n g.

Zur Dcckui-g des Bedarfes an Kanzlei-Re-
quisiten für das Gubcrmum und einige andere
Behörden und Aemter in Laidach, im Verwal-
tungöjahre 1848, wird wegen Lieferung derselben
am 30. September 18 N Vormittags um 10 Uhr
im hiesigen Landhause eine Minuendo - Verstei-
gerung abgehalten, und diese Lieferung demjeni-
gen zugestanden werden, welcher die betreffenden
Artikel in guter, annehmbarer Qualität und in der
erforderlichen Quantität auf jedesmaliges Verlan-
gen der Gubernial-Expedits-Direction um die
billigsten Preise beizustellen sich herbeilassen wird.
"— Die beizustellenden Requisiten sind nach dem
beiläufig berechneten jährlichen Bcdarfe folgende:
-') Unjchlittkerzen . . 163 Pfund
!>) Rübsamenöl . . . 1343 „

c)'Lampendocht, ordinären . 1 ' ^ Pfund
cl) Lamvendocbt gewirkten . 2 5 Ellen
e) Pappendeckel . . . 8 3 2 Stück
s) Packwachsleinwand. . 62 Ellen
3> Weihrauch . . . 22 Pfund
i i ) Bartwische . . . 2 4 Stück
i) Kehrbesen, ordinäre . 149 „
l i) Kehrbesen von Borsten . 2 „
l) trockener Kampfer . . 12 Pfund
ln) Gewürznelken . . 4s,
n) weißer spanischer Pfeffer . 4 „
— Die zur Lieferung dieser Anikel im Einzelnen
oder im Ganzen Lusttragenden werden daher ein-
geladen, sich zur odbcstimmten Zeit am bezeichne-
ten Orte einzufinden und unter den Bedingungen,
welche ihnen vor der Versteigerung bekannt gege-
ben werden, die sie jedoch auch früher bei der
Gudel nial - Expedits - Direction einsehen können,
ihre dießfalligen Anbote zu machen. — Laibach
am 14. August 1817.

Z. » 4 7 6 7 " ^ ! ) Nr . l 7 7 2 l j 2 M ^ 6 '
C o n c u r s - V e r l a u t b a r u n g

zur B e s e t z u n g der e r l e d l q t < n V c r-
w a l t e r s t e l l e im P r o v i n z i a l Z w a n g ö -
a r b e i t s l) a use zu G ö'r z. — I m P iouw-
zial-Zwanfts.:rl)cilsl)ause zu Görz ist die Etcl le
d-s V^rwält t rs erlediget, mit welcker ein Ge-
halt jährlicher Ein Tausend Gulden und ocr
Genuß dtr freien Wohnung in diesem Hiusc,
gegen die Verpflichtung verbunden ist, eine
lsaulion von Ein Tausend Gulden Conventions«
"ünze im Baren odtr mitttlst Hypothek zu
leisten. — Die Bewerber um diesen Posten
halben ihre documentirtrn Gesuche bis zum 20.
September laufend.n Jahres im Wege ihrer
vorgl-setzlen Behörde denz k. k. Krciöamte in
Oö'rz zu überr-ichen, und darin ihren Geburts,
or t , ihre Rel ig ion, ihr Alter, den Umstand,
ob sie ledig oder verehelicht sind, die Kennt-
niß der italienischen, deutschen und kraini«
schen Sprache, dann die vollkommene Kennt,
N'ß im Rechnunasfache, die Fähigkeit zur Lei-
tung der Flidriksarbcitcn der Anstalt, ihr un-
b»scdolt<ncs Bclraqen, die bisher gdtisseten
Dienste und das Vnmögcn zur Leistung dcr
erforderlichen C.nttion gehörig auszuweisen. —
Vom k. k. küstenländischen Gubernium. —
Ttirst am 7. August l847 .

I c ' h a N n R i t t e r v o n B o s i z i o ,
k k. Guvcrniall Secretar.

Z. 1466. (2) 3 ^ 9 9 9 2 ^
Concurs -Ver lau tba rung .

Zur Wiedcrbesetzung der, durch Ernennung
des Straßencommissars S t e d r y zum k. k.
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Kr'eisingenieur in Ädelsberg, in Erledigung ge-
kommenen Straßencommissärsstclle, mit dem Ge-
halte von 600 si. und dem Vorrückungsrechte
in 700 ft., so wie für den Fa l l , als durch
Verleihung dieser Letztern eine Affistenten stelle
erledigt warden sollte, auch zur Wicderbesctzung
einer Asslstentenstclle mit dem Gehalte von 300
st. und dem Vorrückungsrechte in 350 f l , , wird
der Concurs bis 15. September d. I . ausge-
schrieben, — Vom k k. illyr. Gubernium, —
Laibach am 23. August 1847.

Z. 1453. (3) Nr. 19248.
C o n c u r s - V e r l a u t b a r u n g .

Bei den l. f Bezirkscommissariaten I. Classe
in Radmannsdorf, und l l Classe in Krainburg
sind die Bezirksrichterstcllen, womit der Genuß
der Besoldung jährl. 600 si. verbunden ist, er-
ledigt. — Zur Wiederbesetzung dieser beiden
Dienste, dann der durch diese Besetzungen in
Erledigung kommenden Actuarstellen , sowohl Er-
ster als Zweiter Classe, wird der Concurs hie-
mit ausgeschrieben. — Rücksichtlich der zur Er-
langung dieser Dienstplätze erforderlichen Eigen-
schaften wird sich auf die öfter ergehenden ähn-
lichen Concursverlautbarungen berufen, wieder-
holt aber bemerkt, baß etwaige Verwandtschaft oder
Verschwä'gerung der Bewerber um die Bezirksrich-
terstellen mit Beamten der l. f. Bezirkscommissa-
riate in Nadmannsdorf und Krainburg bestimmt
anzugeben ist. —> Die Bewerber um diese Dienst-
stellen haben ihre documentirten Gesuche im Wege
ihrer unmittelbaren Amtsvorsteher bis einschlie-
ßig 15. September d . I . d<?i dem k. k Kreisamte in
Laibach einlangen zu machen. — Vom k k. illyr.
Gubernium. Laibach am I I . August 1847.

Aemtliche Verlautbarungen.
Z. 1458. (2) Nr. « " ' j . ^

C o n c u r s - A u s s c h r e i d u n g .
Bei dem k. k. kärntnerischen Verzchrungs-

steucramte Chrysanten ist die provisorische Ein-
nehmcrsstelle mit dem Gehalte jährlicher Vier-
hundert Gulden C. M . , dem Genusse der Na-
turalwohnung, eines Kanzleipauschales von dreißig
Gulden, und eines Bcheitzungs-und Beleuch-
tungs-Pauschales von 12 ft. C. M . , dann mit
der Verpflichtung zur Leistung einer Caution im
Gehaltsbetrage, in Erledigung gekommen, zu de-
ren Wiederbesetzung hiemit der Concurs bis 25.
September 1847 eröffnet wird. — Jene, welche
sich um diese Dienststelle bewerben wollen, haben
ihre dießfälligen Gesuche, in denen sich über die
bisherige Dienstleistung, die erworbenen Gcfälls-

und Rechnungskenntnisse, dann die Fähigkeit
zur Caurionsleistung auszuweisen, und auch der
Umstand, ob und in welchem Grade selbe mit
einem Gefallsbeamtcn im hierortigen Amtsbereiche
verwandt oder verschwägert sind, nicht zu über-
gehen ist, innerhalb der Concursfrist im Dienst-
wege an die k. k. Cameral-Bezirksverwaltung
in Klagenfurt gelangen zu lassen. — Gratz am
17. August 1847.

Z. 1465. (2) Nr. 3290^919.
L i c i t a t i o n s - A n k ü n d i g u n g .

Zur Bornahme der, an den Gebäuden des
hierortigcn k. k. Hauptzoll - und Gefallen - Dber-
amks nothwendigen Conscrvations-Arbeitcn wird
am 2, k M . Vormittag in der Kanzlei des
Oberamtes eine Mmuendo-Versteigerung Stat t
finden, wobei für die Maurer- und Handlan-
ger-Arbeit 43 si. 5 kr.
für die Zimmermanns-Arbcit s. i to. 14 „ 36 „

', die Tischlerarbeit . . . . 21 „ 45, „
ft Schlosser-Arbeit . . . . 15 „ 17 „
" Zimmermaler - Arbeit . . 14 „ — "
„ Anstreicher „ . . . 7 „ 3 0 „
„ Hafner „ . . . 4 „ —. „

u für Spengler „ . . . 7 ,, — „
als Ausrufspreis werden angenommen werden.
— Jeder Licitant hat vor der Versteigerung
10A vom Ausrufspreise zu erlegen, die übri-
gen Licitationsbcdingnisse können in den ge-
wöhnlichen Amtästunden Hieramts eingesehen
werden. — K. K. Hauptzoll- und Gesällcn-
Oberamt. — Laibach am 23. August 1847.

Z. I4t t7. (2) Nr I<»24.
L i c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g .

I n Folge löblicher k. k. KrcisamtS-Ver-
ordnung vom 8, d. M , Z. 5 l 0 i , wird zur
Effectuirung einiger mit h. Gubornial - Decrete
vom 13, November v. I , Z. 15)023, geneh-
migten Bauhcrstellungen an dem Schulhause zu
Prem, am 6. S e p t e m b e r l. I . früh !> Uhr
eine neuerliche Minuendo - Licitation in hiesiger
Amtskanzlci abgehalten werden, wobei man den
Unternehmungslustigen bedeutet, daß sich die
Kosten der Meisterschaften auf . 6 l 2 si. 19 kr.
jcne der Materialien auf . 422 >/ 18 „

zusammen also auf . . . . 1034 si. 37 kr.
belaufen, und daß der Plan, das V^rausniaß
und die B a u - Devise mit den Licitationsbcding-
nissen Hieramts zu Jedermanns Einsicht erliegen.

K. K. Bezirkscommissariat Fcistlih dcn li>.
August ,8 l7 .
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A e m t l i c h e V e r l a u t b a r u n g e n .
Z. 1481. (1) Nr. 793HVI .

K u n d m a c h u n g .

Von der k. k. Camera! - Bezirks - Verwaltung
Laibach wird bekannt gemacht, daß der Bezug
der allgemeinen Verzehrungssteuer von den nach-
benannten Steuerobjecten in dem unten angeführ-
ten politischen Bezirke auf das Verwaltungsjahr
1848, jedoch unter Vorbehalt der wechselseitigen
Vertrags-Aufkündung drei Monate vor Ablauf
des Pachtjahres von Seite des Ärars, und bis
15. Jul i I 8 l 8 und rücksichtlich 1849 von Seite
des Pächters, auch auf die Dauer eines wettern
Jahres unter der gleichen Bedingung, mit dem
Bedeuten, daß durch die Unterlassung dieser Auf-
kündung der Vertrag wieder auf ein weiteres Jahr
erneuert werde, mit Ende des Verwaltungsjahres
1850, jedoch ohne vorhergegangene Aufkündung
zu erlöschen habe, dann auf drei Jahre, ohne Be-
dingung dieser Aufkündung versteigerungsweise in

Pacht ausgeboten, und die dießfällige mündliche
Versteigerung, vor welcher auch die nach der h. Gu-
bernial-Currende vom 2N. Juni 1836, Zahl 13938,
verfaßten und mit dem 10F Vadium belegten
schriftlichen Offerte überreicht werden können, an
dem nachbenanten Tage und Orte werde abge-
halten werden; wobei bemerkt wird, daß die
schriftlichen Offerte b is 9. Sep tember 1847,
11 Uhr Vormittags, versiegelt und mit der Be-
zeichnung des Pachtobjectes, für welches sie lau-
ten, von Außen versehen, bei der k. k. Cameral-
Bezirks-Verwaltungs-Vorstehung in Laibach ein-
gebracht werden müssen. — Schriftliche Offerte,
welche nach dem für die Eindringung festgesetzten
Schlußtermine einlangen, so wie solche, welche
anderswo, als an dem bezeichneten Orte über-
reicht werden, und welche nicht mit dem 1NL
Vadium belegt sind, bleiben außer Berücksichti-
gung. Uebrigens unterliegen die letzteren dem
Einlagen-Slämpel.

^ ^ ' A u s r u f s p r e i s f ü r

Wein, Weinmost,
Für die Im und Maische, Fleisch

Am Bei der dann Obstmost
Hauptgemcinde Bezirke ,^ , ,_ ^ ^ ^
" ^ Verzehr.-l^t. Verz.-St.

si. > k r ? ' ' fl. l k r .

Senosetsch 1 1 . k. k.
Urem Senosetsch September Bezirksobrigkeit
Präwald Vormittags Adelsberg.
Hrenowitz um 10 Uhr. !

8852 22 1183 8

1tt,tt35 st. 30 kr

Den 10. Theil dieser Ausrufspreise haben
die mündlichen Licitanten vor der Versteigerung
als Vadium zu erlegen — Übrigens können die
sämmtlichen Pachtbedingnisse sowohl bei dieser

Camera! - Bezirks - Verwaltung, als bei dem k. k.
Finanzwach - Commissar zu Adelsberg eingesehen
werden. — K. K. Camera! - Bczirks - Verwaltung
Laibach am 23. August 16^7

s. 1471. (1) Nr 8 N 0 .
K u n d m a c k u n a .

wegen V e r l e i h u n g des T a b a k - D i «
stricls,und des d a m i t v e r b u n d e n e n
B t a m p c l p a p i e r - V e r l a g e s zu Ncu^
stadtl, J a lau er K r e i s e s . — Von der k.
k. m>5l)r. schles. C^m^ralaefällen - Verwaltung
wird drkannl gemacht, daß der Tabak-Districts-

und excindirte Ttämptlpapilr-V»rl^g in Neu«
stadtl im Wege dcr Concurrenz zu verleihen
ist. — Dils.r Vrrlaa ist ^ r Mattli.ilfassllüg
an das k. k Tal'ök und Glämptlm.i^zin in
Brunn, von welchem er 3 ^ Mcil.n eulfcrnt
ist, angewiesen. — Dicst'm Verlage sind »n
B»>ziehulig auf das Tlibakmatcriale ,̂l> Ua-
tervclleger in Saar, Bystritz, Iugrowitz unv

(Z, 2lmtß'Bl. Nr. 103 u. 2g, August ,647.)
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Krzizanau und 43 Trafikanten, in Beziehung
auf das Stampelpapier die genannten 4 Un-
terverläge als Stamveltrafikanten, dann noch
einige Trafiken und Aemter zugewiesen. —
Der Absatz dieses Verschleißplatzes, n it Inbe-
griff des bisher selbststandig gewesenen Saarer
Verlages vom l . November l845bisletzlen Octo«
ber i 6 l 6 , betrug an T'.b2k . . 11386.9 Pfund
oder im Gelde . . . . 60524 ft 4 9 ^ kr.
an Stämprln . . . . 6! 20 st. 34 „

zusammen 66645 fi. 2 3 ^ kr.
— Dieser Verschleiß kann jedoch bei den vcr
schiedenen Umständen, welche auf scin Stei-
gcn und Fallen Einfluß nehmen, nicht ver-
bürgt, und dem Vnlcger im Falle einer ein-
tretenden Verschleißverminderung keine, wie im-
Mir N^men habende Entschädigung geleistet
werden. — Dem Verleger wird g-a/n Lei-
stung der weiter unten naher bezeichneten Cau-
tion ein dem CautionSbetrage entsprechender
Credit bewilliger, nach dessen Erschöpfung so-
wohl das Tabak- als auch das Btampelma»

//che/l ^enc/fse, lvt^cher t'lt'sec' SerscHle^platz
abwirf t , bestehen: l ) I m Gutgewichte von

von 9813 Pf. Gespunst oder von 4579 st.
.21 kr., mit 80 f l . L kr.; 2) m der Provi .
"sion vom Tabakverschleiße mil 4 ^ , welche von
60444 fl. 2^ kr. nach Abschlag des Gutge-
wichtes mit 2 N 7 fl. 47 kr.; 3) in der Pro-
vision vom Etä'mpelpapier - Verschleiße, und
zwar von dtn höhern Gattungen mit i ^ 00«
352 f l , mit 3 fl. 3 l kr., und von den minderen
Gattungen von d<m Betrage vr> 576^ st 3'l̂
kr., mit 2'/2 L l^'l fl. l 2 ^ kr., und enl-
lich 4) ,n dem Kleinverfchleißgewinne, welcher
in der genannten Zeitperiode mit 3^6 f l . 32'/^
kr., zusammen mic 2992 st. N kr. entfiel —
Dagegen l M der Verleger nach dem Verschleiß«
crgebniß der obbenanntcn Zeitperlode nachitchen-
de Auslagen zu destreiten, und zwar: l . Das
Gutgewicht von dem gesponnenen Rauchtabak
an die 4 U.-lterverlaqe, und zwar für jeden
mit l'/2 A aus dem entfallenden Geldbeträge
von 267 l st. !0 kr., mlt den Gcsammtpercen-
ten - Betrage von 40 fl. 4 kr. — 2. Die Pro-
vision vom Tabak'.'erschleiße für den Sudoer-
lag : 2. in 2aar mit 5 L von l 3 3 l 6 st. 35'/^,
mit 690 fl. 49'/» kr.; 1). in Bystritz mit i ^ ^
von l2960 fl. <j0 kr, mit 226 fl. 4ttVz kr.;
c. in Iugrovitz mit ^ ^ von 6687 st. 39 kr.,

mit 33 fl. 26 ' / , kr., zusammen 95 l st. 4 ' / . kr.
— An den Sudverlag in Krzizanau ist jedoch
keine Provision vom Tabakverschleiß zu erfol-
gen. — 3. Die Provision vom Stämpelver-
schl>iße, sowohl an die Stampeltrafikantcn, als
auch an die als solche fungirenden 4 Tabaksub-
verleger mit V^L für den Stampelverschleiß
der höhn',, Gattung und mit 2°/^ für jene der
mindern Gattungen, und yvar vom crstern im
Betrage von l60, mit 47 kr., und ron den
letztern im Betrage von 4737 st. 46 kr., mit
95 st. 44 kr., dann für das Wirthschaftsober-
amt in Morawch mit l ^ "/^ aus dem Ver-
schleiße der mindern Stampelgattungen von
530 st 8 kr., mit 7 fl, 57 kr., zusammen mit
104 fl. 23 kr. — Außer diesem hat der D i -
str>clö"erleger noch alle sonstigen Zufuhr und
Verschleißauslagen und den Callo zutragen.—
Dieser Verlag wird mit der schon oben er«
wähnten Provision von 4"/^ vom Tabakver-
schlriße, und mit l"/y Provision vom Stam-
pelverschleiße der höhercn, und mit 2' /^ "/<, von
jener der miilderen Vtampelqattuna/n mit dem
Bemmen auögedoten, dl)h sowohl daK Provl-
ffansperccnc vom Tabak als auch vom Etäm-
plllielschleiße der Gegcnst^nd des Anhotes ist,

dlclben. — Sollten die zugewiesenen Unter«
v.rleger, oder die zugewiesenen Stämpcltrafi-
kanten in der Folge mindere Prov»slonsperli>n«
te als die genannten beziehen, so muß d<r
Differenzbetrag vom Districtsverleger an das
Aerar abgeführt werden, wogegen in dem
F>ille, als einem oo.r dem andern der zuge-
wiesenen Aerschlcißer ein höheres Provisions-
percent bewilligt werden sollte, dem Difluctö-
Verlegcr der dießfällige Differenzbetrag ver-
gütet werden wird. — Der Verleger ist ver-
pflichtet, den durch die Vnlegerö- und Tra-
fikanten-Instruction und die nachgefolgten
Verordnungen festgesetzten Bestimmungen, so
wie auck den künftigen Anordnungen wahrend
dcr Verlagödesorguna. pünctlich Folge zu !ei"
sten. — So wie ocm Aerar, so steht auch
dem Verleger das Recht zu, das Verlange«
schaft aufzukünden, und eK wird die Aufkün»
digungöfrist für beide Theile auf drei Monate
hiemit festgesetzt. — Auges hen von dieser
Bestimmung trltt die sogl.iche ?lbnahme dis
Verlages und die Entfernung des Verlegers
in dem mit dem hohen Hofkammerdecrete vom
23. October »SiS, Z. 42792^2437, vorge'
sehenen Falle «in. Auch die Verletzung der
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von dem Verleger eingegangenen Verpflich-
tungen, als z. B. die unzureichende Bevorrä-
thigung, ftrner die unterlafs?ne Abfuhr der
allenfalls eingegangenen Rückzahlungen von
dem Verlaqsnutzen in den festgesetzten Raten
u. s w. zieht die sogleiche Abnahme des Ver-
lages selbst dann nach sich, w.nn in dem letze
ten Falle der Verleger auch nur mlt einer
Monatsrate seblst innerhalb der Dauer des
Aufkülidullgstermiücs zurückbleibt. — Sollte
von ciner Gerichtsbehörde die Bewilligung
zur Sequestration des Verschleißplatzes im
Ex?culionsweqe ertheilt werden, so wird so-
gleich die Kündigung des Verlages, jedoch mit
Einräumung einer Monatsfrist verfügt werden.

Diejenigen, welche sich um gedachten V,r-
lag bewerben wollen, haben ihre versiegelten,
mit dem EingabenstälNprl versehenen Offerte
längstens bis zum l7 . September I8' l7 Mi t -
tags l 2 Uhr hier bei der k. k. mähr. schlcs.
C^mcral-Gefallen-Verwaltung einzubringen. —
Die Offerte haben zu enthalten: l ) . Den Na-
men, Charakter und Wohnort d<s Offerenten.
— ^) D/il Polenten-A nbol vom Tavak- und
Stämp<lverschlliiße bcstimmt und deutlich mit
Ziffern und Buchstaben auSg/drückt. — 3) Die
ErMrung d«h Dffcrn^ln, dah er dve süv dle-

für das TavakmateriHle und Geschirr mit 4200
sl., für daö Gtämp.lpapler mtt HW st., zupm.
mc»i mit Z000 st. binnen 6 Wochti, nach er-
folgter Verständigung von der Verlagsv'.rlel-
hung leistin werde, und ein zur Ausübung
des Verschleißes geeignetes Locale besitze. —
Erst nach dem Erläge dcr Caution und der
geschehenen Nachwelsung, daß das zum Ver-
schleiße geeignete Locale von den dctriffcnden
Obern der Fmanzwache untersucht und zu die-
sem Zwecke geeignet anerkannt wurde, wiro
die V<r!agsüvergabe und Einhändigung der
Licenzen erfolgen. — SoUte jedoch der einen
oder der andern dieser Bedingungen innerhalb
dcr gedachte» Frist nicht entsprochen werden,
so wird das erlegte, im nächsten Absähe be-
Milkre VadiulN «ls verfallen vom Aerar eiu-
g^og-l i , und mit dem Verlage anderweitig
diöponirt werden. — 4) Muß jedls Offert
mit dem Vadium, welches in dem zehnper-
zentigen Betrage der Lautwn von 5000 fl.,
dahcr in 500 fi. besteht, versehen seyn. —
Dlc Vadien derjenigen Offerenten, von deren
Anboten kein Gebrauch gemacht wurde, wer-
den denselben nach beendeter Verhandlung zu»
»ücka.est«llt, das Vadium desjenigen Offeren,

ten dagegen, dejsm Anbot angenommen wurde,
wird bis zum Erläge der Caution zurückde»
halten werden, — 5) Muß die erlangte Groß-
jährigkeit durch den Taufschein oder andere
Documente, und die Moralität durch ein amt»
liches Zeugniß legal nachgewiesen scyn. —
6) Der Offerent muß des Lesens, Schreibens und
Rechnens vollkommen kündig ftyn und sich
der Verpflichtung unterwerfen, auch alle jene
Geld- und Rechnunqsaeschäfte, welche dem-
selben übertragen werden sollten, wenn sie
auch das eigentliche Verlagsglschaft nicht be-
treffen, auf d^s pünktlichste zu besorgen. —
Offerte, welchen diese Eigenschaften mangeln,
bleiben unberücksichtiget, so wie auch Pensions-
oder andere Rücklässe von Aerarialgenüssen nicht
beachtet werden können. — Gchlüßllch wird
bemerkt, daß es auch den nach dem frühern
Conccfsionssisteme aufgestellten Verlegern frei-
stehe, sich unter dcn festgesetzten Bedingungen
um den erledigten Verlag zu bewerben, wobci
jedoch ausdrücklich bestimmt wi rd, daß ihre
Bewerbungsgesuche, welche noch vor Ablauf
des ob/^'/, 6^/,/'/^/iV/»//?<>s 5.') />/>/- /. / .

ms. Eameral-Gefallen « VcrwaNunft evnzudrln-
gen sind , nur dann berücksichtiget werden kön-
nen, wenn dadurch dem hohen Aerar keine
N5ttc Las? al,sgetlk'0ec wl'ld. — Von der k. k.
mähr. schles. Cann'ral-GeMcn-Verwaltung.
— Brunn am 6. August l8 ' l7 .

Z . " ^ 6 3 . (2) Nr755^9 l
K u n d m a c h u n g .

Am V. September l. I . Vormittag um IN
Uhr wird bei diesem Magistrale die Licitation
zur Verpachtung der Füllung und Benützung
der städtischen Sisgrube am Fuße deH Schloß-
dergcs und der neu hergestellten städtischen Eis-
grube nächst dem Civilspitale, für die Zeit vom
I. October 184? bis letzten October I85U, ab-
gehalten werden. — Die dicßfälligen Licitations-
bedingnisse sind im magistratlichen Expedite ein-
zusehen. — Stadtmagistrat Laidach am 19. Au-
gust 1847.

ŝ  !4ö2. (l) NrT^nöl.
A n k ü n d i g u n g .

Laut allerhöchsten Oltes genehmigter Vcr«
ordnung über dle Rectlficlrung der allen Fiu«
maner Intabulationcn, die vom Jahre l777
bis inclusive l6^2 stattgefunden, und mit
Bezug auf die unterm 17. I u l l 1 8 H , Z.
1245, veröffentliche Kundmachung, womit die
Eröffnung des gerichtlichen Rectifications Ver-
fahrens solcher Intüvulationen, und die für
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die betreffende Vorlegung festgesetzte Jahres«
frist angekündiget wurde, wird zur allgemei-
nen Kenntniß gebrackr, daß all? vom Jahre
1777 bis inclusive I822 stattgehabten Inta«
tabulationcn, welche dem Rectificirungs - Ver-
fadrcn nach Vorschrift nicht eingereicht wor-
den, und in ein treulich verglichenes und de«
währtes Verzeichnis), welches zur 3chau dcr
interessenden Parteien ausgestellt ist, eingclra-
gcn sind, in Folge gerichtlichen Bescheides äclo.
8. Jul i I. I . , Nr. l 232 , a m o r l i s i r t und
aus den öffentlichen Büchern gelöscht wor-
den slnd, und daß dle auf solche W îse
amortistrten Urkund.n das du-ch die Iritabuli-
rung erlangte Prioritäts-Recht verloren ha-
ben, unbeschadet der innerhalb der g^s.hlichcn
Frist auf dem Civil 'Wege gegen die betref-
fenden Schuldner einzuleitenden Procedur. —
V o n Stadt- und Bezirksgerichte l . Instanz.
— Fiume den l2 . August l g i 7 .

Z. 1459. (3) Nr. 782.
V e r l a u t b a r u n g .

Zur Beischaffung der für die hierortigcn
Wohlthätigkeit - Anstalten prc> 1847 erforderli-
chen Leib- und Bettwäsche und des sonstigen
Gcrathes wird zu Folge der hohen Gubernial-
Anordmmg vom 23. Jul i 1847, Z. 17585, am
3l) August l. I . Vormittags nm 9 Uhr im Raths-
saale dcs hiesigen Magistrates eine Minuendo-
Licitation abgehalten werden. — Die beizuschaf-
ftndcn Artikel bestehen in Folgendem: 148 Stück
feine Leintücher, 36 St, Mannshemdcn, 3ft S t .
Wcibshemden, 1UU St , große Windeln, INU St .
kleine Windeln, 5l) S t . Kinderlcintücheln, «2
St . grobe Leintücher, 31 S t . Männer- und 31
S t . Weiber- Schlafröcke; IU56 Pfund Roßhaar,
29 St. Madratzen-Ueberzüge, 1« St. Madratzcn-
Pölzer-Ueberzüge, 6N St . Kindcr-Fleibensackeln,
25 S t grüne tullene Kopfbedeckungen, l 66 Paar
Pantoffeln, 20 Stück Kindcrdecken, 70 St .
Fatschbetten, 2« St . Bettstätte, 2« St. Bett-
kasteln. Der Macherlohn für sämmtliche Wäsch-
stücke beträgt 147, fl. Ikr . —Zuerst wird die Liefe-
rung der Materialien, und dann die Verferti-
gung der Wasche artikelweis verlicitirt werden.
Die übrigen Licitationsbedingnisse und die Mate-
rialien-Muster können bei der Wohlthätigkeits-
Anstalten-Direction täglich in den gewöhnlichen
Amtsstunden eingesehen werden. - Dieses wird
mit dem Bemerken öffentlich bekannt gemacht,
daß von jedem Licitanten vor Beginn der Lici-
lalion ein Vadium von I 0 A von jemem Be-
trage zu Handen der Licitations-Commifswn er-

legt werden muß, für welchen licitirt werden
wi l l , welches Vadium für die Ersteher bis zur
gänzlichen Erfüllung der übernommenen Verpflich-
tung als Caution verbleibt, den Nichtcrstehern
aber nach dem Schlüsse der Licitation zurückgege-
ben werden wird. — Direction der Wohlthatig-
keits - Anstalten. Laibach am 2N. August 1847.

Z. 1449. (3) Nr. 1583.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirkscommiffariatc Naffen-
fuß wird hiemit allgemein kund gemacht, daß auf
Ansuchen der Amtsvorstchung der Filialkirche U.
3. F zu Slape in der Pfarr St . Margarethen,
zur Herstellung der mit löblicher k. k. Kreisamts-
Vero'rdmmg side, 13. Mai 1847, Z. 3822,
bewilligten Baulichkeiten an dieser Kirche, wobei
die Zimmermannsardeit auf . 69 st 24 kr.
das Zimmcrmannsmateriale auf I3N „ 46 „
die Spcnglerarbeit . . 48 „ — „

dahcrdieHerstettung in Summa auf 248 ft. 1U kr.
veranschlagt ist, eine Minuendo-Licitation auf
den 1». September 1847 von 9 bis 12 Uhr
Vormittags bei diesem k. k. Bezirkscommiffa-
riate abgehalten wird, wozu die Erstehungslu-
stigen mir dem Beisätze eingeladen werden, daß
die Licitationsbedingnisse und sämmtliche Bau-
acten lediglich Hieramts eingesehen werden können.

K. K Bezirkscommissariat Nassenfuß am
19. August 1847.

VerNnschte VerliMtdgrttngrn.
Z. 1469 <.!) Nr. 2 l ü1 .

E d i c t .

Vom BezirksMichte des Heizogthums Goltschee
wi>d hiemit zm-allgemeinen Kenntniß .qedi^cht: Es
sey über Ansuchen des Her:n Johann Koslcr von Or,
lcnegg, wid^r Johann Ande,kul^l von Kölschen, in die
erecutive Feilbieiung der l?em öetzle^i geliörigen, in
Kölschen 5l,d (̂ . Nr. .23 liegenden und auf 25o fl. ge-
schä'htcn '.!< Uib. Hul'e sammt Wehn «, und Wirth»
schaftsgcb^udcn, pcto. I7o fi. gewilliget worden, und
es scnen hiezu die Tagfahrten auf den 44. September,
I^l, October und 13 Nooembe» I. I . , jedesmal um »l>
Uhr Vo>mittags in l"l!a Kot chen mit dein Beisätze
angeordnet, daß diese Ncalitäc erst bei der letzten
Fellbietui'.gstagsahn unter ihrem Scha'tzungswcNhe
werdcn hliilal^egeöen werden.

Grundbuchsextract, Schä'ylingsproto^U und die
Feilbi'elungkbedmgliissc können hiergeiichts cingelrhen
werden.

Bezirksgericht Gottschee am 20- Jul i I«' i7.


